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Druck und Verlag von
R. Wagner'» Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung: Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

fi "® ' 1®1 Durch die Post bezogen vierteljährlich
1.50 Mk. (außerdem 2t Pfennige Bestellgeld) ^ Jm
Verlage für den Monat 45 Pfg . - Einrückungsaebübr-
Anzeigen 20 Pfg ., Reklamen 40 Pfg . die Garmondzeile'.

130. Samstag, den 28. Oktober 1916.

Amtlicher Teil.
81. Jahrgang.

Usingen, den 27 Oktober 1916.
ifit vertragliche Schweinemast.
Herren Bürgermeistern, ll eiche bisher schon

rstetl! M zur vertraglichen Mästung ang meldet
Sie» ließ ich heute die Verpflichiungsscheine in

, s ^ Ausführung zugehen. Für jede Gemeinde
r .« "N Verpflichtungsschein nölig und zwar

M die Mastperiode bis zum 9. Dezember
(here«schw.ine) und einer für die Mast.
D 31. März 1917 (Zivilschweine),
ilir Zeit noch Anmeldungen zur Mast an¬

werden, können also sän tliche Master,
)on gemeldet haben oder noch anmelden
°uf dem einen VerpflichlungSschein unter
^Hat en Müster für beide Mastperioden
»id Heeresschweine) gemeldet, so müssen

beide Veipflichiungrscheine unterschrieben
Dar Original der Ve.pflichtungsscheine
itestenS1. Novemberd. Ir . hierher ein-

\ während die Duplikate in den Gemeinden
-" können. Die Ausfertigung der Scheine
-Sorgfalt geschehen damit eine Rücksendung
nicht erforderlich wird,
genaue Einhaltung des Termins ist zu

schädigte— liegt auf dem LandratSarme zur Ein¬
sicht offen.

Usingen, den 18. Oktober 1916.
* Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
An die Herren Bürgermeister zu

Cleeberg, Gemünden, Mauloff, Oberem», Reichen,
bach. Rod a. d. Weil, Schmitten, Steinfischbach

und Wilhelmsdorf.
Um umgehende Erledigung meiner Verfügung

vom 24 Spiember 1916, Nr. 10899 in Nr.
116 des Kreisblanes betr. Vorlage einer Nach.
Weisung über dar Steuersoll für das Elaisjahr
1916 wird ersucht.

Usingen, den 26. Oktober 1916.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

aufmerksam zu machen, um dieselben auf diese
Weise vor Strafe zu schützen.

Usingen, den 21. Oktober 1916.
Der Vorsitzende der Kgl. VersicherungSamte«

v Bezold.

bbiltl

Der Königliche Landrat.
M v. B ezold.
v-rren Bürgermeister de» Kreises.

. Usingen , den 24. Oktober 1916.
wrH » 2 der Verordnung über Hülscnfrüchte

er dniiA  iß ( RGB . S . 846 ) waren die ge¬
igen der Hülsensrüchte unmittelbar nach

^ "g der Ernte, spätestens jedoch bis zum
*^ 916 anzuzeigen.
Mmeilung der Reichshülsenfruchtstelle
A Ml», laufen die Bestandsanmeldungen
Mich spärlich ein. Au« manchen Ge.

'Anzeigen bis jetzt überhaupt noch nicht
und zwar auch aus solchen, in denen

Mnbau stattfindet.
Veranlassung, nochmal« auf

erwähnten Verordnung hinzuweisen,
I ' der Hülsenfrüchte geerntet hat, ver-
^ die geerntete Menge getrennt nach
°°u der Landeszentralbehörde zu bcstim-
e» unmittelbar nach Einbringung der

o' ,0*n- Nicht anzuzeigen sind Mengen
" von jeder Art.

nachß 2 obliegende Anzeige nicht
f n Frist erstattet oder wissentlich un-
^8vollständige Angaben macht, wird
. » bis zu 6 Monaten oder mit Geld.
« lsvo Mk. bestraft.
taÜ*^ rgermeister werden ersucht, »or*
r ^ al« ortsüblich bekannt zu machen.

Der Königliche Landrat.
I.

M_ Schönfeld,  Kr eissekretär.

Bekanntmachung.
4.°'°" zur Vakanzenliste vom 16. Ok.
^ offene Stellen für Kriegebe-

Usingen, den 26. Oktober 1916.
Die in den einzelnen Gemeinden des Kreises

gesammelten Brenneffeln sollen am Donnerstag
den 2 Novemberd». I «. an der hiesigen Elfen'
bahnstation verladen werden. Ich ersuche die Herrn
Bürgermeister dafür zu sorgen, daß an diesem
Tage die Brenneffeln sorgfältig in Bündeln oder
Garben verpackt an der hiesigen Station find, nach¬
dem sie vorher amtlich gewogen worden find. Sollte
in einer Gemeinde keine Wage vorhanden sein so
können die Brenneffeln auf der hiesigen Stadtwaae
gewogen werden.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

vekannntmachung
betr- Anmeldung unfallvcrsicherungs.

Pflichtiger Detatthandelsbetriebe.
Von der Dctailhandels-Berufsgenoffenschaft in

Berlin SW  68 , Charloitenstraße 96, wird mir
mitgeteilt, daß noch zahlreiche Inhaber von Detail-
handelsunternehmen, welche die ReichSversicherungS-
ordnung "b Januar 1913 der gewerblichen
Unfallversicherung unterstellt hat, ihre Betriebe nicht
bei dem zuständigen Versicherungsamt zur Anmeldung
gebracht haben. Ich mache deshalb darauf auf.
merksam, daß DetailhandelSbetriebe schon dann
versicherungspflichtig sind, wenn in ihnen ständig
2 kaufmänn sche Angestellte(Verkäufer, Verkäufe,
rrnnen, Kontoristen, Lehrlinge, Lehrmädchen— auch
ohne Gehalt —) oder ein gewerblicher Arbeiter
(Laufbursche, Laufmädchen, Kuischer usw.) beschäf.
tigt werden. Familienangehörige mit alleiniger
Ausnahme des Ehegatten sind, auch wenn sie kein
Gehalt beziehen, als Angestellte im Sinne des Ge.
setze« anzusehrn. Die nicht rechtzeitige Anmeldung
verficherungspflichtiger Betriebe kann von der Be-
rusSgenoffenschaft durch Verhängung von Geldstrafen
bis zu 300,— Mk geahndet werden. Allen In.
hadern von oben bezeichncten Betrieben die minde.
sten« 2 kaufiiünnische Angestellte oder einen gewerb«
lichen Arbeiter ständig beschäftigen, wird deshalb
aufgegeben, ihre Betrübe schleunigst bei dem Ver,
sicherungSaml in Usingen schriftlich anzumelden.
Die OrtSbeHörde ersuche ich, in ihrem Gemeinde-
bezirk etwa wohnhafte säumige Inhaber versiche.
rungrpflichtiger Betriebe auf ihre Anmeldepflicht

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegs-
Maßnahmen zur Sicherstellung der Volksernä rung
vom 22. Mai 1916 (ReichS-Gesetzbl. S . 401)
wird verordnet:

8 l
Die Regelung der Versorgung der Bevölkerung

mit Speisekartoffeln(§ 2 der Bekanntmachung über
die Kartoff lveriorgung vom 26. Juni 1916, Reich«.
Gesetzbl. S . 590) hat nach dem Grundsatz zu er.
folgen, daß bis zum 15. August 1917 nicht wehr
als 17, Pfund Kartoffeln für den Tag und Kopf
der Bevölkerung durchschnittlich verwendet werden
dürfen. Dabei ist vorzuschreiben, daß der Kartoffel,
erzeugex auf den Tag und Kopf bi» V/t Pfund
K̂ loffeln seiner Ernte für sich und für jeden An-
gehörigen seiner Wirtschaft verwenden darf, während
im übrigen der TageSkopfsatz auf höchstens1 Pfund
Kartoffeln mit der Maßgabe festzusetzen ist, daß
der Schwerarbeiter eine tägliche Zulage bi« 1 Pfund
Kartoffel erhält.

§ 2
Kartoffeln. Kartoff-lstärke, Kartoffelstärkemehl

sowie Erzeugniffe der Karloffeltrocknerei dürfen, vor.
behältlich der Vorschrift im Abs. 2, nicht verfüttertwerden.

Kartoffeln, die als Speisekartoffeln oder als
Fabrikkartoffeln nicht verwendbar find, dürfen an
Schweine und an Federvieh und, soweit die Ber-
fütterung an Schweine und an Federvieh nicht mög.
lich ist, auch an andere Tiere verfüttert werden.

8 3
Es ist verboten, Kartoffeln einzusäuero und die

an die Trockenkartoffel.Verwertung«-Gesellschaft m.
b. H. in Berlin abzuliefernden Mengen zu ver-
gällen oder mit anderen Gegenständen zu vermengen.

_ _ 8 4
Der Handel und der Verkehr mit Saatkartoffeln

ist bis auf weiteres verboten.
Verträge über Lieferung von Saatkortoffeln

gelten, soweit die Lieferung nicht bi« zum 20. Ok-
tober 1916 erfolgt ist, als aufgehoben.

8 5
Als Komwunalvrrband im Sinne dieser Anord.

nung gilt die von der LandeSzentralbehörde gemäß
8 N der Bekanntmachung über die Kartoffelver-
iorgung vom 26. Juni 1916 (ReichS-Gesetzbl. S.
590) bestimmte Behörde.

§ 6
Wer den Vorschriften im § 2 Abs. 1, § 3,

8 4 Abs. 1 zuwiderhandelt, wirb mit Gefängnis
bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
bestraft. Neben der Strafe können die Vorräte,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne
Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder I -cht,
eingezogen werden.

8 7
®i« Bekanntmachung über die Verfütterung

von Kartoffeln vom 23. September 1916 (Reich«.
Gesetzbl. S . 1075) wird aufgehoben.



§ 8
Dies « Verordnung tritt mit dem Tage der Ber-

kündung in Kraft.
Berlin , den 14 . Oktober 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfferich.

8 «

Auf Grund des § 41 der Verordnung über
Speisefette vom 30 . Juli 1916 ( Reichs -Gesetzbl.
S . 755 ) und de» 8 1 der Bekanntmachung über
die Errichtung eines Kriegsernährungsamtr vom
22 . Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl . S . 402 ) wird
über die Bewirt !«Haftung von Milch und den Ver-
kehr mit Milch folgendes bestimmt:

I . Bewirtschaftung von Milch
8 1

Die Bewirtschaftung v . n Milch wird der Reich »'
stelle für Speisefette und den auf Grund der Ver-
ordnung über Speisefette vom 30 . Juli 1916
(Reichs - Gesetzbl . S . 755 ) Errichteten Verteilungs¬
stellen übertragen . Ihre Zuständigkeit richtet sich
nach der Verordnung über Speisefette vom 20.
Juli 1916.

8 2
Milch im Sinne dieser Bekanntmachung rst

Kuhmilch und -sahne in unbearbeitetem und bear¬
beitetem Zustand ( Vollmilch . Magermilch . Butter¬
milch . Sahne . Dauermilch und Dauersahne jeder
Art , Yoghurt , Kesyr und ähnliche Erzeugnisse ) .

Sahne ist jede mit Fett angereicherte Milch.
Dauermilch ist insbesondere : kondensierte , stenli-

sierte , homogenisierte , trockene Milch ; Dauersahne
ist insbesondere : kondensierte , sterilisierte und trok-
kene Sahne.

II . Verkehr mit Milch
8 3

Selbstversorger sind die Kuhhalter nebst ihren
HauSdalts - und Wirtschaftsangehörigen.

Selbstversorgern ist der Bedarf an Milch zu
belasten , hierdurch werden die sür die Butterer¬
zeugung und Butterversorgung getroffenen besonderen
Bestimmungen der Verordnung über Speisefette
vom 30 . Juli 1916 und der dazu von der Reichr-
stelle ausgestellten Grunvsätze nicht berührt.

Der B -darf der Selbstversorger an Vollmilch
zum unmittelbaren menschlichen Verbrauche kann
vom Kommunalverdande mit Zustimmung der über¬
geordneten Verteilungrstelle festgesetzt werden.

8 4

Vollm lchversorgungsbcrechtigte sind:
a)  Kinder bis zum ooUeubelen sechsten Lebensjahre,
b ) stillende Freuen,
e ) schwangere Frauen in den letzten drei Monaten

vor der Enibindung,
ä ) Kranke auf Grund amtlich vorgeschriebener

Bescheinigung.
Die Reichsstelle trifft nähe e Bestimmungen

über die zu gewährenven Mengen ; sie kann bei
der Berechnung die Zahl der Kranken nach einem
Prozentsatz der Bevölkerung festsetzen.

Die Bescheinigung zu ä find von dem Amts¬
arzt oder einer von dem Kommunalverdande zu be¬
zeichnenden Stelle auszustcllen oder nachzuprüfen.

VollmilchverforgungSberechiigte haben Anspruch
auf Zuteilung von Vollmilch nur insoweit , als sie
vorhanden ist.

Soweit nach Deckung de» Bedarfs der Voll-
milchoersorgungrberechtigten noch Vollmilch zur Ver¬
fügung st ht . haben Kinder im 7 . bi» 14 . Le ' en«-
jahr ein Vorrecht auf Zuweisung von Vollmilch
(VollmilchvorzugSberechtigte ) .

8 5

Die gemäß 8 4 Abs . 2 festgesetzte Vollmilch
menge ist vom Kommunalverband aus die im § 4
genannten Bevölkerungigruppen zu verteilen . Das
in dieser Vollmilch enthaltene Fett ist dem Kom^
munalverbande bei der Ausstellung des Fetiverlei
teilungsplau » durch die Reichsstelle (8 6 Abs . 1
Rr . 2 der Bekanntmachung über Speisefette vom
30 . Juli 1916 ) nicht in Ansatz zu bringen.

Insoweit Vollmilch über den Bedarf der Voll
milchversorgungSberechtigten hinaus zur Verfügung
stiht , wird sie dem Kommunalverdande bei der Aus¬
stellung de» FetlverteilungSplan » in Anrechnung ge
bracht . Hierbei ist 1 Liter Vollmilch 28 Gramm
Fett gleichzusetzen.

Insofern die Entrahmung von Milch und die
Verarbeitung zu Butter au » technischen Gründen
nicht möglich ist, kann die Reichsstelle von der Fett
anrechnung ganz oder teilweise absehen.

Die Kommunalverbände haben unverzüglich die
Einrichtungen zu einer geregelten Verteilung der
der in ihrem Bezirke gewonnenen undin ihren Bezirk
gelieferten Milch zu treffen.

Die Kommunalverbände können den Gemeinden
die Regelung der Milchverteilung für den Bezirk
der G -meinde übertragen . Gemeinden , die nach der
letzten Volkszählung mehr als zehntausend Einwohner
halten , können die Uebertragung verlangen.

Die Verabfolgung von Vollmilch an die Ver-
braucher darf nur gegen Bezugskarte oder anderen
behördlichen Ausweis erfolgen

a ) in Gemeinden von mehr als zehntausend
Einwohnern,

b ) in anderen Gemeinden , sofern sie Milchzu¬
weisung beantragen.

Die Landeszentralbehörden können Gemeinden von
mehr als zehntausend bi » höchsten» dreißigtausend
Einwohnern , sofern sie nicht Milchzuweisung bean¬
tragen , von dieser Vorschrift befreien.

Die Kommunalverbände können für ihren Be¬
zirk dder für bestimmte G meinden ihre » Bezirke»
anordnen , daß die Abgabe von Magermilch an die
Verbraucher nur gegen Magermilch -Bezugrkarte oder
gegen anderen behördlichen Ausweis erfolgen darf.

8 7
Zur Sicherung de» Milchbedarf » können Die

nach 8 14 Abs . 2 der Verordnung über Speise,
fette vom 20 . Juli 1916 zuständigen Stellen die
Lieferung von Milch an Kommunaloerbände oder
Gemeinden anordnen . Wird e ne solche Anordnung
getroffen , so gilt die belieferte Stelle al » Milchauf-
käufer im Sinne de» 8 14 Abs . 1 daselbst.

8 8
Die Kommunaloerbände und Gemeinden find

berechtig », Höchstpreise sür Vollmilch und für Mager-
milch beim Verkauf - durch den Erzeuger sowie im
Groß - und Kleinhandel festzusetzen . Gemeinden von
mehr al » zehntausend Einwohnern find zur Fest¬
setzung von Höchstpreisen für Vollmilch und für
Magermilch im Kleinhandel verpflichtet.

Die HöchstpreiSfestsetzung bedarf der Zustimm-
ung der zuständigen Verteilungrstelle.

Die Reichrstelle kann Anordnung n über die
oberen Grenzen für die Höchstpreissestsetzungen treffen.

Die festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne
der Gesetzes , betreffend Höchstpreise , vom 4 . August
1914 in der Faffung der B -kannlmachung v m
17 . Dezember 1914 ( Reichs -Gesetzbl . S . 516 ) in
Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 31.
Januar 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 35 ) und vom
33 . März 1916 ( Reichs - Gesetzbl . S . 183 ) .

8 9
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen

bestimmten Stellen können die Kommunaloerbände
und Gemeinden zur Regelung de» Milchverkehr»
und der Preise anhallen ; sie können sie für die
Zwecke der Regelung vereinigen und den Verbänden
die Befugniffe und Pflichten au » den 88 6 bi» 8
ganz oder teilweise übertragen . Sie können die
Regelung sür ihren Bezirk oder Teile ihre » Bezirke»
selbst vornehmen . Soweit nach diesen Vorschriften
die Regelung für einen größeren Bezirk erfolgt,
ruhen die Befugniffe der zu diesem Bezirke gehö¬
renden Kommunalverbände und Gemeinden.

8 iv
E » ist verboten:

1. Vollmilch und Sahne in gewerblichen Be-
trieben zu verwenden;

3 . Milch jcter Art bei der Brotbereitung und
zur gewerbsmäßigen Herstellung von Schoko-
laden und Süßigkeiten zu verwenden;

3 . Sahne in Konditoreien , Bäckereien , Gast,
Schank - und Speisewirtschaften sowie in Er-
frischung »räumen zu verabfolgen;

4 . Sahne in den Verkehr zu bringen , außer
zur Herstellung von Butter in gewerblichen
Betrieben und außer zur Abgabe an Kranke
und Krankenanstalten auf Grund amtlicher
Bescheinigungen (8 4 ) :

5 . geschlagene Sahne ( Schlagsahne ) oder Sahnen
pulver herzustellen;

6 . Milch bei Zubereitung von Farben zu ver¬
wenden;

7 . Milch zur Herstellung von Kasein für tech
Nische Zwecke zu verwenden;

8 . Vollmilch an Kälber und Schweine , die älter
al » sechs Wochen find , zu verfüttern.

Die Reichsstelle kann Ausnahmen von den
Verboten in den Nummern 1 bi» 7 zulaffen.

Die Kommunalverbände können mit Zustim
der höheren Verwaltungsbehörde Ausnahmen
dem Verbote der Rr . 8 zur Förderung der
zucht von Zuchtbullen (Farren ) zulaffen.

III . Schlußbestimmungen
8 11

Die Reichsstelle kann weitere Anordnung «,
den Verkehr und den Verbrauch von Milch
Sie kann insbesondere nähere Bestimmungen tch Heer

a ) über die Bemessung de» Bedarfs der Seit (Mg*
verforger ; Wi

b ) über den Verbrauch von Magermilch )t int
unmittelbaren menschlichen Verzehre ; >»be

c) über Art und Umfang der Herstellung , it Li
Dauermilch und Dauersahne jeder Art, Wff -n
Yoghurt , Kesyr und anderen Erzeugm
bei denen Mrlch ein wesentlicher Best»
ist ; über die Milchbelieferung der Bein
in denen solche Erzeugniffe hergestellt wer
und über die Regelung de» Verkehr«
de» Verbrauch » solcher Erzeugniffe.

Vor dem Erlaffe von Bestimmungen derm
a und b bezeichnten Art ist der Beirat der R«
stelle zu hören.

Die Verteilungsstillen . Kommunalverdande .
Gemeinden sowie die nach 8 9 gebildeten Verbid et
haben , soweit ihnen die Regelung de» Milch, m b
kehr» übertragen ist. der Reichsstelle auf Verl« , gtfl
Auskunft zu erteilen und ihren Weisungen K . g
zu leisten . Die Reichrstelle ist befugt , mit tz
unmittelbar zu verkehren.

8 12 “ m
Bei der Durchführung dieser Bekanntmch j”

haben die Verteilungsstellen , Kommunalvridt
und Gemeinden mitzuwirken . ,,

tz 13 '°na>
Die Landeszentralbehörden erlaffen die BP«

ungen zur Ausführung dieser Bekannt « -»
Sie können bestimmen , daß die den Komm '
verbänden und Gemeinden übertragenen AG «»»
nungen durch deren Vorstände erfolgen,
stimmen , wer al » höhere Verwaltung
Kommunalverband und Gemeinde anzuseheu

8 14
Mit Gefängnis bi» zu einem Jahre

Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark oder
dieser Strafen wird bestraft:

1. wer den Vorschriften im 8 10 »uwid
2 . wer den auf Grund der 88 0 , 7, kl

und 13 getroffenen Bestimmungen °t«
ordnungen zuwiderhandelt.

Neben der Strafe kann auf EinzieW
Erzeugniffe erkannt werden , auf die sich
bare Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob P
Täter gehören oder nicht.

8 15
Die Verordnungen über Beschränkt

Milchverwendung vom 3 . September 19*5'
Regelung der Milchpreise und de» Milcht^
vom 4 November 1915 , über den MM
den Milchoerbrauch vom 11 . Nooemd»
und über die Verwe ndungvon Milch zur 1
von Süßigkeiten und Schokolade vom 39.
1815 ( Reichs -Gesetzbl . 1915 S . 545 , 73*
849 ) treten außer Kraft.

Die auf Grund dieser Verordnungen e»
Bestimmungen bleiben , soweit sie nicht durch
stimmungen dieser Bekanntmachung ««>
sind , so lange in Kraft , bi» sie durchs
Grund dieser Bekanntmachung zu erlassi«̂
Bestimmungen ersetzt werden . Zuwider ?"
gegen sie werden mit Gesängni » bl» «
Jahre und mit Geldstrafe bi» zu 1 ™
Mark oder mit einer dieser Strafen beirr

Die auf Grund de» 8 1 der V » or
Regelung der Milchpreisr und de» Mn«
vom 4 . November 1915 (Reich »' ^
723 ) festgesetzten Preise gelten bi» zur
Festsetzung al » Höchstpreise im Sinne
dieser Bekanntmachung.

8 1«
Die Vorschrift im 8 0 Abs . 3 tritt

1 . November 1916 in Kraft ; die R «'
auf Antrag ber Landesregierung den ö
Inkrafttreten » bi» längsten » 1•
hinausschieben . Die übrigen Von «M ^
Bekanntmachung treten mit dem
kündung in Kraft.

Berlin , den 3 . Oktober 1915 - . ^ ,
Der Präsident de» Kriegrernay

von Balocki.
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Mmtlichtt Teil.
Der Krieg.

GroßesHauptquartier , 35. Oktbr.

«ki-Mchmplch:
en tich Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht
-r Ät folge regnerischer Witterung hat gestern die

Öligkeit im Somme-Gebiet nachgelassen;
Mch„ Kriefeuer steigerte fich nur zeitweilig.
; ; Abendstunden find französische Teilangriffe
llung, « Linie LeSboeufS—Rancourt vor unseren
Art, , «iss-n verlustreich nnd̂ ergebnislos zusammen'
zeugiiW.
3eflttnb« Heeresgruppe Kronprinz.
BUM Nordostfront von Verdun hat ein fran-

m mch, ^ griss vls zum brennenden Fort Donau-
l st,den gewonnen. Die Kampfhandlung

fort.
bV !l^Picher Kriegsschauplatz:

)cc•'M [(j GeneralfeldmarschallS Prinz Leopold ron
Bayern.

oandki Âasangriff der Russen an der Schtschara
•’ ebenf° blieb  Einem Angriff russischer
^ bei Kol. Ostrom (nordwestlich von Luck)

V-rl« , Erfolg versagt.

M ! llä®eneral8  der Kavallerie Erzherzog Karl.
>Südteile der Waldkarpathen blieben bei
M minderen Umfanges die gewonnen Höhe»

ntmch»" unserem Besitz.
alv-M 'Nordostfront  von Siebenbürgen hat

iitlichen Kämpfen die Lage nicht geändert.
M<h von Campolung wachte unser Angriff.

>W,
nimch Vulkan-Paß ist von deutschen und österrelch-
kow»> ^ Truppen gestürmt worben.

l-Kriegsschauplatz:
des Generalfeidmarschall» v. Mackensen,

afolgung geht planmäßig weiter.
!0da ist heute früh genommen. Einzel-
noch nicht bekannt geworden,
ist die in der Dobrudjcha operierende

russische Armee ihrer letzten Bahnverbindung
M ein ungemein wichtiger Erfolg erzielt,bet

Mazedonische Front,
lohe.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendoiff.

Front des General» der Kavallerie Erherzog Karl.
Zwischen Goldener Bystritz und den Osthängen

de» Kelemen-Gebirge» wurden feindliche Angriffe
abgewiesen.

An der Ostfront von Siebenbürgen haben im
Trotusal-Tal österreichisch.ungarische, auf den Höhen
südlich de» Par O'tuz bayerische Truppen den
rumänischen Gegner geworfen.

An den Straßen auf Sinaia und Campolung
haben wir im Angriff G lände gewonnen.

Balkan-Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschall

von Mackensen.
Die Operationen in der Dobrudscha nehmen

ihren Fortgang.
Welchen Umfang die Rumänen ihrer Nieder¬

lage beimeffen. geht daraus hervor, daß sie die
große Donaubrücke bei Cernavoda gesprengt haben.

Unsere Luftschiffe bewarfen in der Nacht zum
25. Oktober Bahnanlagen bei Fetesti (westlich von
Cernavoda) erfolgreich mit Bomben.

Mazedonische Front.
Südlich de» Prespa -Sees hat bulgarische Ka¬

vallerie Fühlung mit feindlichen Abteilungen.
Bei Krapa (an der Cerna) und nördlich von

Gruniste sind Vorstöße der Serben abgeschlagen
worden.

Der Erste Generalquartiermeister
_ ,_ Ludendoiff.

Lokale unü provinzielle Nachrichten.
* Schuh -Oberleder -Verteilung.  Auf

Beranlaffung der Kontrollstelle für freigegebenes

ra >'

7,9,

ehAS
l di!
ob st! coßesHauptquartier,  36 . Oktbr.

nM
915,
dm
lat
über
Her!!
>. f
723,

i erb
rch Dü]
aufg«
ich
ende«)
ha«

i«
zchB

isep
aitdi

sie«
d-

lichrr Kriegsschauplatz:
«gruppe Kronprinz Rupprecht.

£ Kampfart llerie hielt wirkungsvoll
Batterien und Anlagen des Feinde» beider-
Somme unter Feuer.

Stellungen auf dem Norduser wurden
!et mit starken Feuerwellen belegt, die
>e der Engländer nördlich von Courceltlte,
Gueudecourt und Lesboeuf» einleiteten.
Angriffe ist geglückt; sie haben dem
neue Opfer gekostet.
Heeresgruppe Kronprinz.

Dargestrige französische Angriff nordöstlich
Adrang durch neblige» Wetter begünstigt,
Erschossene» Gräben bi« Fort und Dorf
* vor. Da» brennende Fort war von
'"8 geräumt; e« gelang nicht mehr, da»
"Eni Feinde wieder zu besetzen.
.Truppen haben, zum großen Teil erst

.pichen Befehl und mit Wiederstreben,
p gelegene, vorbereitete Stellungen ein-

Jn ihnen sind gestern alle weiteren
Angriffe abgeschlagen worden, besonders
gegen Fort Vaux.
ta Kriegsschauplatz:
GeneralfeldmarschallSPrinz Leopold

von Bayern.
De» Miadziol-See» bliesen die Russen

«a» ab; da» gleiche Mittel bereitete
t«. - odischtsche einen Angriff vor, der
Alterte.
schnitte Zubilno Zaturcy westlich von

^ lm Abendduukel russische Bataillone
ohne Artillerievorbereitung; in unse-
E'nsetzenden Sperrfeuer brachen die
iusammen.

Leder zu Berlin werden alle selbständigen Schuh¬
macher aufgefordert, sich unter Angabe der von
ihnen benötigten Oberledermengen zweck« Erlangung
einer Oberlcderkarte bei der Bezirkskommission 71
der Handwerkskammer in Wiesbaden schriftlich an¬
melden. und zwar bi» spätestens zum 30. Oktober
1016 . Wer eine regelmäßige monatliche Zusendung
der Oberlederkarte wünscht, hat die» bei der An-
Meldung deutlich zum Ausdruck zu bringen, damit
der B zirkskommission eine neue Rundfrage erspart
bleibt. Die Oberlederkartewird vorerst immer nur
für die Dauer eines Monat« ausgestellt.

* Eine Mahnung zur Höflichkeit.  Der
Frankfurter Polizeipräsident gibt bekannt: Aus
Beranlaffung eine» Sonderfalle» weise ich darauf
hin, baß grobe» und unhöfliche« Verhalten gegen¬
über Personen, welche Nahrungsmittel oder sonstige
Gegenstände des täglichen Bedarfs einkaufen wollen,
unter Umständen als Unzuverlässigkeitde» Ge°
werbetreldenden in Bezug auf den Handelsbetrieb
anzusehen ist und zur Untersagung des Handels
führen kann.

* Grütze nicht durchschlagen!  In man¬
chen Kochbüchern, sogar Kriegs-Kochbüchern, findet
sich die Anweisung, Suppen ron Grütze oder
Flocken durchzuschlagen. Die» widerspricht den Ge¬
boten der zw.ckmäßigsten und billigsten Ernährung
genau so, wie da» Kochen geschälter Kartoffeln, das
jetzt geradezu verpönt sein sollte. Die in Hafer«
und Gerstengrütze oder -Flocken enthaltenen Kleie¬
teile sind der nahrhafteste Teil des Kornes, weil
am reichsten an Eiweiß und Rährsalzen. Sie fort-
zuwerfen und nur da» ausgeko hte Stärkemehl zu,
genießen ist in der jetzigen fleischarmen Zeit doppelt
verkehrt. Stärkemehl enthält unsere Kriegskost ohne¬
hin genug, aber Eiweiß und Nährsalz weniger. Wessen
Geschmack so verwöhnt ist, daß er kein Schrot
verträgt, sollte schleunigst umlernen und wird selber
den größten Nutzen für seinen Körper davon haben.
Ausnahmen wirren höchstens bet Kranken und Säug«
lingen zu billigen.

-j- Seelenberg . 35. Okt. Eine schmerzliche
Nachricht erhielt die Familie des Landwirts Franz
Ernst vom östlichn Kriegsschauplatz Am 16.
Oktober starb der Lehrer Joseph Ernst,  Unter-
offizier im Garde - Füsilier . Regiment, bei den
schweren Kämpfen in Ostgalizien den Heldentod.
Die Grabstätte befindet sich auf dem Soldaten-
friedhof hinter der neuen Kirche im Dorfe Sarnki
Dolne, Kreis BurSztyn. — Er ruhe in Frieden!

Seulberg , 25. Okt. In der vergangenen
Nacht wurden verschiedenen hiesigen Besitzern mehr
als 30 Kaninchen gestohlen. Ein Besitzer sah
wohl die Diebe, holte aber zuerst seine — Pan¬
toffeln aus der Küche. Al» er die Pantoffeln
dann glücklich gefunden hatte und in den Hof

hinab geeilt kam, waren die Gauner weg.
— Soden i. Taunus , 23. Okt. Während

der Abhaltung de» Gottesdienstes erlitt Sonntag
Vormittag in der katholischen Kirche Kaplan
Heinrich Neurer einen Schlaganfall, dem er nach
kurzer Zeit erlag.

— Frankfurt, 26 Okotb-r. 1000 Mark
Belohnung hat der Regierungspräsident für die
Eimittelun < de» Täters , der die Gastwirtin Lähn-
mann erstochen hat, ausgesetzt.

Vermischte Nachrichten.
— Mannheim,  25 . Oktbr. Der Heeres¬

lieferant Sally Rosenbaum, Inhaber der Herren«
kleiderfabrik Rosendaum und Cahn, wurde heute
von der Strafkammer wegenB trug zu zwei Mo¬
naten Gefängnis und 3000 Mark Geldstrafe ver«
urteilt. Rosenbaum halte bei Lieferung von
Mänteln und Hosen seinen Heimarbeitern nicht die
nach dem Vertrag bestimmten Anteile ausbezahlt
und sie dadurch um über 11000 Mk. geschädigt.

— Herford,  35 . Oktober. Der Landkreis
Herford konnte am 18. Oktober auf sein hundert-
jähriges Bestehen zurückblicken. Ebenso lange ruht
auch seine Verwaltung in der Hand der Familie
v. Borries. In einer Sitzung erfolgte die Ueber-
reichung einer „Borries-Stiflung " in Höhe von
100000 Mark.

Letzte Nachrichte«.
Wi 'öGroßes Hauptquartier,  37 . Oktbr.

(Amtlich).
Westlicher Kriegsschauplatz:

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Bei starker Feuertätigkeit der Artillerie ist e«

nördlich der Somme nur zu Gefechten von Er¬
kundungsabteilungen gekommen.

Auf dem Süd Ufer ist durch unser auf feind¬
liche Gräben gelegte» Wirkungsfeuer ein sich vor¬
bereitender Angriff der Franzosen im Abschnitt
FreSnes-Mazancourt-Chaulnes niedergehalten worden

Heeresgruppe Kronprinz.
Der Ariilleriekampf war tagsüber auf dem

östlichen Maasufer zwischen Psifferrücken und
Woeore sehr heftig. Mittags griffen die Franzosen
unsere Stellungen östlich von Fort Douaumont
an ; sie wurden verlustreich abgewiesen.

Orstlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe de» GeneraifeldmarfchallsPrinzen

Leopold von Bayern.
An der Schtschara wiederholten die Russen noch

zweimal vergeblich ihre Angriffe; die stürmenden
Kompagnien wurden von der Grabenbesatzungdurch
Feuer zurück getrieben.

Weiler südlich an der Wedsma-Mündung
nahmen schlesische Landwehrleute eine russische Vor¬
stellung und brachten 1 O fizier, 88 Mann gefangen
ein.

An der Lucker Front dauerte im Abschnitt von
Kisielin starke» Arlilleriefeuer der Raffen an ; um
Mitternacht erfolgte ein Angriff, der vor unseren
Hinderniffen im Feuer zusammenbrach.
Front des Generals der Kaoalerie Erzherzog Karl.

Im Südteil der Waldkarpathen sind erneute
rusfiich-rumänifche Angriffe gescheitert.

Vorstöße des Feindes an der Ostgrenze von
Siebenbürgen find zurückgeschlagenworden.

Südlich von Predeal und in Richtung von
Cawpolung haben unsere Angriffe Fortschritte gemacht.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls
von Mackensen.

Die Verfolgung der geschlagenen Dobrudscha«
Armee wird fortgesetzt. Die Gegend von Harsova
ist von den verbündeten Truppen erreicht.

Mazedonische Front.
Keine wesentlichen Ereignisse.

Der Erste Generalquartiermeister.
_ _ _ Ludendorff.

3 große Eirrlegeschweine
zu verkaufen. *)  Wilh . Grimm , Michelbach.

IM - Simmentaler Rind
Gewscheck, im November kalbend, zu verkaufen.
*) Wilh . Jack , H inzenberg.

Weißkraut , Wirsing u. Rotkraut
zu verkuufen. *) Fritz Jack , Usingen



Am 13. Oktober fand im heißen Nahkampfe gegen den neuesten
üli  Feind in treuester Pflichterfüllung den schönen Tod fürs Vaterland

Ceatnant der Reserve I ) LNS SUttcm,
Jnbaber des eisernen Kreujes.

In stolzer Trauer:
6lsbet KircKenauer als Braut.
Herbert kirckenauer.
Forstmeister Birckeuauer und Frau.

Usingen , den 26 . Oktober 1916.

Man bittet dringend, von Condolenzbesuchen abzusehen!

Bekanntmachung,
Montag , de« 30 . Oktober d.

vormittags 11 Uhr sollen in Wehrhei
Ausgang nach Homburgv d H.

4 Fuder Weizen,
2 Fuder Hafer

öffentlich meistbieienv gegen gleich bareZ
zwangsweise versteigert weiden.

Usingen , den 26. Oktober 1916.
*) Zietinski , Kreisvollziehungsbeamtil.

1 MW « AtpfklftÄLi
Heddernheimeg ' Kupferwerk
& Süddeutsche Kabelwerke

Akt. Ges. Frankfurt a . M.,
*) Gr . Gallusstr . 16. jiint©am

IriftRat und Auskunft
in allen Rechtssachen

*b) erteilt, sowie
Gesuche, Reklamationen us 31
fertigt an PH . Beck. Usingen, Erbirgaß^ —

Nächster Warbt in Wugm.
Montag , BO. Oktober:
Kram-, RMvieli-, Schaf-

Mst Schweinemarkt.
(Rindviehmarkt in der Obergaffe.)

^fuf dem am 30. November stallsindenden Markt
jn Usinge bringe ich

55 Schaft,
(darunter 35 erstklassige, trächtige
Mutterschafe , 9 Hammel - und 6

Mutterlämmer)
wegen Einberufung und Ausgabe der Schäferei
zum Verkauf.

Chr . Hirschhäuser , Schäfer,
*b) Eschbach.

I^ oebberd
(3 Kochlöcher), zu verkaufen.
*) Näheres im Kreisblatt-Verlag.

Kirchliche Aijeigeii.
Gottesdienst in der evangelischen Kirche:

Sonntag,  den 29. Oktober 1916.
19. Sonntag nach Trinitatis.

Vormittags 10 Uhr.
Predigt : Herr Dekan Bohris.

Lieder: Nr. 32, 1—2. Nr. 198, 1—4 und 7.
Nachmittags 1 Uhr: Kindergottesdienst.

Lieder: Nr . 428, 1- 2. Nr 393 und 394.
Nachmittag» 2 Uhr.

Predigt : Herr Pfarrer Schneider.
Lied : Nr 251, 1—3 und 9.

Amtswoche> Herr Pfarrer Schneider.

Gottesdienst in der katholischen Kirche!
Sonntag,  den 29. Oktober 1918,

Vormittag« 9' /, Uhr. — Nachmittag» 2 Uhr.

Hierzu das „Illustrierte Sonntags»
_ blatt" Nr. 43 und „Des Landmanns
Wochenblatt" Nr- 43

Ij für herbst und Ämter
empfehle

I
Kleider- und Blusenstoffe.
Damen- und Kindermäntel.
Herren- Burschen- und Knabenanzüge.

Bedeute>de Auswahl in
Konfirmandenanzüge aus gutem
Kammgarn- und Cheviotstoffen.
Paletots, Ulster, Umhänge
für Herren- und Knaben.

^Sweaters für Herni und Knaben.
Gummi« und O' lwesten.
Hemden, Hautjacken, Unterhosen.
Brustschützer, Pulswärmer. Handschuhe.
PelzstolaS für Damen und Kinder.
Schürzen, Ruffektttel usw.
Taschentücher, Kapuzen, Mützen.

I

I

Letten, Wöbet, näbmasdrinen
werden ohne Bezugsschein abgegeben.

lös»
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1 Zwei auf Lager befindliche moderne, beffere Schlafzimmer » D

sowie ein Speisezimmer sind billig abzugeben. D
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3 (b  bitte um geneigten Zuspruch . — I v

J. Lilienstein.

Monteure
für beffere Hausinstallation

für dauernd gesucht.
Elektrizitätswerk

3) Bad Homburg v . d . H.

%2. Deinings- Kompagnie Nr
Usingen.

Sonntag , den 29 . Oktobe- I c
nachmittags2 Uhr, Antreten auf demM
(Neustadt) zur Felddienstübung.
Pfeifen und Schanzzeug find mitzubringeii-

Das Komm

«ahne
Operation
ohne  *
Berafssförang
ohne
schmerzhafte
Einspritzung
üüL

Special -Arzt Dr. med . Bäumges
Haupt-Institut: Cöln a . Rh . U. Sachsenbausen Nr. 16

Sprechet. Sonntag, Montag, Dienstag von 9—1 Uhr.
Ferner Specialbehandlung in :

HabenichfMefttode .Köln . nafcngemWcge

Frankfurt a . M.
Scharnhon-tstr. 19

Jed. Donnerstag 9—1 Uhr.
Die Anwendung des Verfa

Mainz
Bonifatinsstr. 2 1/10

Jed. Mittwoch9—1 Uhr.

WQrzburS
Klinikstrasse «

Jed . Donnerstag
brens ist sehr einfach und erfordert täglich kaum

sowie
«UITVUUUUg uoo , lOl OVUI viuiwvu - - llpfl U'Prospekt über Zweig-Institute, 300 Adressen Geheilter ausfastau . »

J « _ —U "mm .. . J • _ ■_ ■ S_ a . MM . XL . «IA *1die aufklärende Schrift über die „Habenicht - Methode
leidenden auf Wi.nsch vom Haupt-Institut Cöln, U. Sachsenhausen 16 kostenlos
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